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1607 Richtlinienmotion (SVP Köniz) "Rotkreuz-Fahrdienst in der Gemeinde Köniz" 

Beantwortung; Direktion Bildung und Soziales 

Vorstosstext 

Antrag 

Der Gemeinderat wird beauftragt, sich an den Kosten (CHF 0.60 pro Einwohner) der Rotkreuz-

Fahrdienste zu beteiligen (jährliche Kosten CHF 24‘000.-). 

 

Begründung 

Der Fahrdienst wird vom SRK Bern-Mittelland, dem `Rotkreuz-Fahrdienst` angeboten und durch 

engagierte freiwillige Fahrer durchgeführt. Er steht älteren, behinderten oder kranken Menschen 

offen, die nicht in der Lage sind, ein öffentliches Verkehrsmittel zu benützen und für die keine 

Transportmöglichkeit aus dem Verwandten-oder Bekanntenkreis besteht. Im Rahmen kantona-

ler Sparmassnahmen wird der Fahrdienst nicht mehr unterstützt. Deshalb hat das Schweizeri-

sche Rote Kreuz Bern Mittelland bei den Gemeinden ein Gesuch gestellt um eine jährliche fi-

nanzielle Unterstützung von CHF 0.60 pro Einwohner zu erhalten. 

Die Gemeinde Köniz ist eine der wenigen Gemeinden im Berner Mittelland, welche sich nicht an 

den Kosten des Fahrdienstes beteiligt. 

Der Gemeinderat wird hiermit beauftragt, sich an den vom Roten Kreuz geforderten Kosten des 

Fahrdienstes zu beteiligen. 

Eingereicht 

15. Februar 2016 

Unterschrieben von 14 Parlamentsmitgliedern 

Christoph Nydegger ,Kathrin Gilgen, Michael Lauper, Bernhard Lauper, Elisabeth Rüegsegger, 

Stefan Lehmann, Heinz Nacht, Adrian Burkhalter, Barbara Thür, Thomas Marti, Casimir von 

Arx, Katja Niedernauser, Stephie Staub-Muheim, Heidi Eberhard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seite 2/2 

 

 

 

Antwort des Gemeinderates 

 

1. Formelle Prüfung 

 

Mit  der  Erheblicherklärung  dieser  Motion  gibt das Parlament dem Gemeinderat eine Richtli-

nie vor. Beilage1 

 

 

2. Inhaltliches 

 

Der Gemeinderat hält an seiner Grundhaltung fest, welche er in der Beantwortung der Interpel-

lation 1531 (SVP Köniz) „Rotkreuz-Fahrdienst in der Gemeinde Köniz“ erläutert hat. Beilage 2 

 

Zurzeit (Stand 11.03.2016) beteiligen sich 40 Gemeinden im Berner Mittelland am SRK-

Fahrdienst. 19 Gemeinden beteiligen sich nicht. 7 Gemeinden unterstützen Partner der SRK. 

Bei den restlichen 19 Gemeinden ist das Unterstützungsgesuch noch pendent.  Beilage 3 

Einige Gemeinden haben die Unterstützung befristet zugesagt. 

 

Das nun vorliegende Tarifsystem beim Rotkreuz-Fahrdienst Bern-Mittelland soll offenbar im 

Jahr 2016 vom SRK mit der Fahrdienstorganisation evaluiert werden mit dem Ziel, ein länger-

fristig gültiges Finanzierungs- und Tarifsystem zu definieren. 

 

Zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang die ausgezeichneten finanziellen Verhältnisse des 

SRK Kanton Bern. 

 

Im Budget 2016 ist kein entsprechender Betrag für den SRK-Fahrdienst eingestellt. 

Antrag 

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die Motion wird abgelehnt. 

 

 

 

Köniz, 30. März 2016 

 

Der Gemeinderat 

Beilagen 

1. Formelle Prüfung 1607 Motion (SVP) „Rotkreuz-Fahrdienst in der Gemeinde Köniz 

2. Antwort des Gemeinderates zur Interpellation 1531 SP „Rotkreuz-Fahrdienst in der Ge-

meinde Köniz“ 

3. Web-Seite SRK Bern-Mittelland 11.03.2016 
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1531 Interpellation (SVP Köniz) "Rotkreuz-Fahrdienst in der Gemeinde Köniz" 

Beantwortung; Direktion Bildung und Soziales 

Vorstosstext 

Der Fahrdienst wird vom SRK Bern-Mittelland, dem `Rotkreuz-Fahrdienst` angeboten und durch 

engagierte freiwillige Fahrer durchgeführt. Er steht älteren, behinderten oder kranken Menschen 

offen, die nicht in der Lage sind, ein öffentliches Verkehrsmittel zu benützen und für die keine 

Transportmöglichkeit aus dem Verwandten-oder Bekanntenkreis besteht.  

In verschiedenen umliegenden Gemeinden werden diese, nicht unbedeutenden Fahrten von 

der Gemeinde subventioniert. Die Gemeinde Köniz ist eine der wenigen Gemeinden im Berner 

Mittelland, welche sich nicht an den Kosten des Fahrdienstes beteiligt. 

 

Die SVP Köniz hat zu diesem Thema folgende Fragen an den Gemeinderat: 

 

1. Wie beurteilt der Gemeinderat das Bedürfnis des Fahrdienstes in der Gemeinde Köniz? 

2. Ist der Gemeinderat grundsätzlich bereit, in Zukunft einen Beitrag an den Fahrdienst zu 

leisten? 

3. Wie sieht der Gemeinderat konkret eine mögliche Zusammenarbeit mit dem SRK Bern-

Mittelland? 

4. Mit welchen Kosten rechnet der Gemeinderat bei einer allfälligen Zusammenarbeit? 

5. Mit welchen Massnahmen will der Gemeinderat Personen, welche auf einen Fahrdienst 

angewiesen sind unterstützen? 

 

Begründung: 

In der Gemeinde Köniz wird die Koordination der Fahrten bis jetzt (Ende 2015) als `Freiwilligen-

arbeit` durch verschiedene Vereine getätigt, was sich positiv auf den Preis/Km auswirkte. Bei 

der Neuorganisation des Tarifsystems ab den 1.1.2016 werden sich die Kosten für die Benütze-

rInnen des Rotkreuzfahrdienstes, ohne Unterstützung der Gemeinde, zum Teil verdreifachen. 

Eingereicht 

9. November 2015 

Unterschrieben von 31 Parlamentsmitgliedern 

Christoph Nydegger, Kathrin Gilgen, Adrian Burkhalter, Stefan Lehmann, Elisabeth Rüegseg-

ger, Fritz Hänni, Bernhard Lauper, Heinz Nacht, Ueli Witschi, Stephan Rudolf, Hans Ulrich 

Kropf, Thomas Frey, Hugo Staub, Barbara Thür, Casimir von Arx, Thomas Marti, Christian 

Roth, Elena Ackermann, Andreas Lanz, Hans-Peter Kohler, Annemarie Berlinger-Staub, Chris-

toph Salzmann, Stephie Staub-Muheim, Werner Thut, Ruedi Lüthi, Vanda Descombes, Heidi 

Eberhard, Markus Willi, Iris Widmer, Toni Eder, Hansueli Pestalozzi 

 
  

355nj
Schreibmaschinentext
Beilage 2
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Antwort des Gemeinderates 

Das Rote Kreuz hat vom Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) mittels Leistungsvertrag den 

Auftrag, den Rotkreuz-Fahrdienst flächendeckend sicher zu stellen. Dies beinhaltet den Trans-

port von mobilitätsbehinderten, älteren Menschen zu medizinisch-therapeutischen sowie parti-

zipativ-integrativen Zwecken. 

 

Es ist allgemein unbestritten, dass der SRK-Fahrdienst eine wichtige Funktion für die Bewohne-

rinnen und Bewohner darstellt. 

Veränderungen im Fahrdienst 

Bis 2014 funktionierte der Rotkreuz-Fahrdienst mit Zusammenarbeitsvereinbarungen mit Priva-

ten und Vereinen, die im Auftrag des Roten Kreuzes Bern-Mittelland die Fahrten vor Ort vermit-

telten. Dank dieser personellen Unterstützung war es möglich, ein flächendeckendes Angebot 

aufzustellen. In der Gemeinde Köniz hat das SRK Bern-Mittelland den Rotkreuz-Fahrdienst 

ohne Unterstützung der Gemeinde angeboten und in einem Grossteil des Gemeindegebietes 

bestand auch keine Zusammenarbeit mit Vereinen. 

 

Um eine weiterhin effiziente und kundennahe Dienstleistung anbieten zu können, hat das SRK 

Bern-Mittelland für den Fahrdienst eine Reorganisation eingeleitet. Kernstück der Neuorganisa-

tion sind Standards, die im Einzugsgebiet Bern-Mittelland flächendeckend umgesetzt werden 

sollen, damit die Bevölkerung den Rotkreuz-Fahrdienst überall zu gleichen Bedingungen bezie-

hen kann. Die Einführung dieser Standards hat auch Veränderungen des Angebots in der Ge-

meinde Köniz zur Folge.  

 

Im Rahmen der kantonalen Sparmassnahmen mit Streichungen der ergänzenden Dienstleis-

tungen im SPITEX-Bereich wird auch der Fahrdienst nicht mehr unterstützt. 

Deshalb hat das Schweizerische Rote Kreuz Bern-Mittelland bei den Gemeinden ein Gesuch 

gestellt, mit welchem es um eine jährliche finanzielle Unterstützung von CHF 0.60 pro Einwoh-

ner für die Jahre 2016 und 2017 bat.  

Dadurch, dass die Gemeinde auf eine Unterstützung verzichtet, wird für die Fahrgäste aus der 

Gemeinde Köniz der Fahrpreis von CHF 1.20 pro km auf CHF 2.40 verdoppelt. Beilage 1 

 

Mit der Verdoppelung des Fahrpreises ergibt sich demnach eine Grundpauschale von CHF 

12.— (5 x 2.40) für den Anfahrtsweg plus eine Mindeststrecke von 10 km (exkl. Anfahrtsweg). 

Der Minimalpreis bis 10 km beträgt somit CHF 36.—. Ab 10 Kilometer wird für jeden zusätzli-

chen Kilometer CHF 2.40 verrechnet. Das Angebot erscheint so eher teuer, zumal ja die Fahre-

rinnen und Fahrer lediglich eine Kilometerentschädigung und keinen Lohn erhalten. 

 

Mit der Umstellung auf die Personen-Vollkosten-Finanzierung im Jahre 2011 hat der Kanton 

Bern die sogenannte Subjektfinanzierung im Altersbereich eingeführt. 

Der Gemeinderat ist deshalb der Meinung, dass die Finanzierung des Fahrdienstes über pau-

schale Beitrags-Finanzierungen durch die Gemeinden nicht der richtige Ansatz ist. Die finanziel-

le Unterstützung sollte auch hier bei denjenigen Personen erfolgen, wo sie nötig ist (Subjektfi-

nanzierung). 

 

Das Vorgehen mit den Beitrags-Gesuchen an die Gemeinden führt dazu, dass diese wichtige 

Dienstleistung unterschiedlich finanziert wird und zudem die Einwohnerinnen und Einwohner 

von verschiedenen Gemeinden damit unterschiedlich behandelt werden.  

Solche „freiwilligen“ Beitragsgesuche widersprechen dem allgemeinen Subsidiaritätsprinzip 

sowie der Subjektfinanzierung im Altersbereich. 

Eine einheitliche, klare Handhabung im ganzen Kanton wäre anzustreben. 

 

Zudem gibt es noch andere Anbieter von gleichen oder ähnlichen Angeboten, die nicht (mehr) 

unterstützt werden. Die Gemeinde Köniz ist jeweils bestrebt, alle gleich zu behandeln. 
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Am Schluss bleibt festzuhalten, dass es nicht angeht, wenn der Kanton Sparmassnahmen  

beschliesst und die Gemeinden dafür in die Bresche springen müssen. 

Stellungnahme des Gemeinderates zu den Fragen der Interpellation 

1. Wie beurteilt der Gemeinderat das Bedürfnis des Fahrdienstes in der Gemeinde Kö-

niz? 

 

Mit gemäss SRK durchschnittlich 11‘531 Fahrten in den Jahren 2012 und 2013 in der Ge-

meinde Köniz nimmt der Fahrdienst eine wichtige und nötige Funktion wahr. 

2. Ist der Gemeinderat grundsätzlich bereit, in Zukunft einen Beitrag an den Fahrdienst 

zu leisten? 

 

Ärztlich verordnete Fahrten können je nach Krankenkasse abgerechnet werden. Entspre-

chende Abklärungen sind Sache des Fahrgasts. Die Rechnung bzw. der Fahrtenrapport 

des Fahrdiensts wird von der Krankenkasse als Quittung anerkannt. 

 

Der Gemeinderat lehnt eine Pauschalfinanzierung mit Pro Kopf-Beiträgen, wie sie vom Ro-

ten Kreuz vorgeschlagen wird, ab. Der Gemeinderat ist hingegen offen für Finanzierungs-

formen, welche das Subsidiaritätsprinzip und die Grundsätze der Subjektfinanzierung be-

rücksichtigen. 

3. Wie sieht der Gemeinderat konkret eine mögliche Zusammenarbeit mit dem SRK 

Bern-Mittelland? 

 

Als mögliche Alternative könnte das SRK bei Einwohnerinnen und Einwohnern mit Ein-

kommen im Bereich der Ergänzungsleistung den reduzierten Ansatz anwenden und die Dif-

ferenz zum Vollkosten-Tarif monatlich oder quartalsweise an die Gemeinde verrechnen. 

Der Gemeinderat hat dies dem SRK Bern-Mittelland in seinem Antwortschreiben so kom-

muniziert. 

4. Mit welchen Kosten rechnet der Gemeinderat bei einer allfälligen Zusammenarbeit? 

 

Der Antrag des SRK Bern-Mittelland an die Gemeinde Köniz lautete auf CHF 0.60 pro Ein-

wohner, was in Summe gut CHF 24‘000.— pro Jahr ausmachen würde.  

Zurzeit liegen keine Informationen vor, wie viele Kunden sich im Bereich der Ergänzungs-

leistung bewegen. Deshalb kann hier auch keine Zahl genannt werden. 

5. Mit welchen Massnahmen will der Gemeinderat Personen, welche auf einen Fahr-

dienst angewiesen sind, unterstützen? 

 

Siehe Antwort  zu Frage 3. Die entsprechenden Mittel müssten jeweils im Budget aufge-

nommen werden.  

Ansonsten geht der Gemeinderat davon aus, dass Personen, welche aufgrund ihres Ein-

kommens die Fahrdienste nicht mehr selber bezahlen bzw. nicht der Krankenkasse belas-

ten können, auf die Ergänzungsleistungen zurückgreifen müssen. 

Köniz, 13. Januar 2016 

 

Der Gemeinderat 
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Beilagen 

- Tarife Rotkreuz-Fahrdienst Bern-Mittelland 
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